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CHECKLISTE FÜR NEUAUFNAHME

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte!

Bitte lesen Sie den in der Willkommensmail angehängten Praxisleitfaden sorgfältig durch.

Damit wir uns ein umfassendes Bild Ihrer Situation machen können, um Sie dann optimal zu beraten, bitten 

wir Sie, die nachfolgenden Unterlagen zum Erstkontakt mitzubringen. Gegebenenfalls können wir ansons-

ten vorerst keine weitere Planung mit Ihnen vornehmen, bis wir alle Unterlagen vollständig vorliegen haben. 

Auch bitten wir um Ihr Verständnis, dass wir in unserer Praxis keine Kopien für Sie anfertigen werden.

•  relevante Unterlagen von vorbehandelnden ÄrztInnen / TherapeutInnen in Kopie (vor allem 

Behandlungen im Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Medikamentenver-

ordnungen aktueller Medikationen und schwere somatische Vorerkrankungen. Auch wichtig sind Be-

richte von weiteren Helfersystemen wie Jugendamt, etc.)

• gelbes Untersuchungsheft

• alle Zeugnisse in Kopie

Des Weiteren bitten wir Sie ebenfalls folgende Formulare, die Sie im Anhang der Willkommensmail finden 

ausgedruckt und ausfüllt mitzubringen:

• Stammdatenblatt

• Elternfragebogen

• Lehrerfragebogen, bzw. Vorschulfragebogen bei Vorschulkindern

•  bei Jugendlichen ab 11 Jahren: Fragebogen für Jugendliche

• �Schweigepflichtsentbindung: Bitte füllen Sie für jede einzelne Institution jeweils nur ein Exemplar 

aus. Alle Sorgeberechtigten müssen unterschreiben! Bitte behalten Sie eine Kopie der erteilten 

Schweigepflichtsentbindung bei Ihren Unterlagen. Für den Erstkontakt genügt uns die Entbindung 

gegenüber dem Haus- bzw. Kinderarzt /-ärztin. Erfahrungsgemäß können Sie uns und Ihnen die Ab-

läufe erleichtern, indem Sie uns die Entbindungen gegenüber Schule, vor- oder mitbehandelnden Ärz-

tInnen und / oder TherapeutInnen und weiteren Institutionen (z. B. Jugendamt) vorbereitet mitbrin-

gen. Wir besprechen dann, welche für uns Relevanz hätten und Ihre Fragen / Wünsche diesbezüglich.

•  Information über die Datenschutzverordnung: Auch hier ist die Unterschrift aller Sorgeberech-

tigten notwendig.

•  Behandlungseinwilligung: Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir nur mit von allen Sorgebe-

rechtigten unterschriebenen Behandlungseinwilligungen weitere Termine nach dem Erstkontakt 

anbieten können. Auch bitten wir Jugendliche ab 14 Jahren zu unterschreiben. Dies gilt auch für 

getrenntlebende Eltern oder Amtsvormundschaften. In letzterem Fall oder der Situation, dass nur 

ein Sorgeberechtigte/r das Sorgerecht allein (oder teilweise allein) ausübt, brauchen wir eine Bestäti-

gung dieser Rechtslage in Kopie.

Wir bedanken uns für Ihre Zusammenarbeit, denn nur mit Ihnen und Ihren Kindern im „Behandlungsboot“ 

werden wir gemeinsam Lösungen und neue Möglichkeiten entdecken können.

Mit den besten Grüßen,

Ihr P. Lampe, Chr. Zbick-Schmitt und das gesamte MauTZ-Team
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